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Änderungen in der Plankarte: 

 

 Keine Änderungen 
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Änderungen in den Textfestsetzungen: 

 

Redaktionelle Anpassung hinsichtlich Nummerierungen, Formatierung und Form 

 

A 2.2. Aufnahme von Hausnummern für die Überschreitung der Baugrenzen mit Terrassen 

A 7. Aufnahme Hinweis Baumschutzsatzung 

 

B 1. Formulierung angepasst 

B 3.  Aufnahme Begrünung von Stützmauern 

B 5.  Aufnahme heller Dacheindeckung 

 

D 3.  Aufnahme einer Altlastenfläche 

D 9. Anpassung Formulierung 

D 10. Anpassung Formulierung 

D 16 Anpassung Formulierung  
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Änderungen in der Begründung: 

 

Redaktionelle Anpassung hinsichtlich Nummerierungen, Formatierung und Form 

 

4.5 Mammutbaum als Naturdenkmal aufgenommen 

4.7  Adresse angepasst 

4.8 Altlast aufgenommen 

 

5.1 Verfahrensstand angepasst 

 

6.1 Aufnahme von Hausnummern für die Überschreitung der Baugrenzen mit Terrassen 

 Aufnahme Hinweis Baumschutzsatzung 

 Aufnahme Formulierung Lichtemission 

 

6.2 Klarstellung der Formulierung 

 Zusatz zur Pflanzliste aufgenommen 

 Aufnahme Begrünung von Stützmauern 

 Aufnahme heller Dacheindeckung 

 Aufnahme Bestandsschutz zum Thema Heizöl 

 

8.2 Klarstellung Ver-und Entsorgung 
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Anlage 
 
 
 

Bebauungsplan K 76  
„Limburger Straße II“  

der Stadt Königstein - Kernstadt 
 

 

Abwägung 
der abwägungsrelevanten Stellungnahmen, die im Verfahren nach §§ 4a (3) i.V.m. 3 (2) und 4 (2) 

BauGB 
abgegeben worden sind 

 

Inhalt 
 

I. Anregungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Die erneute förmliche Öffentlichkeitbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB hat stattgefunden 
vom 28.06.2021 bis 30.07.2021. In diesem Rahmen wurden keine Stellungnahmen mit An-
regungen und Bedenken vorgebracht.  

 
II. Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 (2) BauGB 
 
Die erneute förmliche Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB hat stattgefunden vom 
28.06.2021 bis 30.07.2021. In diesem Rahmen wurden 39 Stellen beteiligt. Hiervon haben 
 
9 Bedenken/Anregungen/Hinweise vorgebracht, 
13 keine Anregungen geäußert, 
17 keine Stellungnahme abgegeben. 

 
III. Anregungen der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 
Die Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB hat stattgefunden vom 
28.06.2021 bis 30.07.2021. In diesem Rahmen wurden 6 Gemeinden beteiligt. Hiervon ha-
ben 
 
0 Bedenken/Anregungen/Hinweise vorgebracht, 
1 keine Anregungen geäußert, 
5 keine Stellungnahme abgegeben. 
 

IV. Sonstige Änderungen und Ergänzungen 
 
Keine 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB  
 
Abwägung Nr.:  1 
Einsender:  AbwasserVerband Main-Taunus 
Schreiben vom: 14.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Der Abwasserverband Main-Taunus weist darauf hin, dass die im ersten Absatz von Kapitel 8.2 beschriebene 
Entwässerung im Trennsystem über zwei getrennte Sammler bzw. Kanäle nach Kenntnis des Abwasserverbands 
nur einen kleinen Bereich im Norden des Geltungsbereichs betrifft.  
Der Großteil des Geltungsbereichs entwässert weitgehend im Mischsystem über die städtischen Mischwasserkanäle 
in der Limburger Straße, Georg-Pingler-Straße und Elisabethenstraße usw., wie im mittleren Teil des Kapitels 
beschrieben.  
Es wird empfohlen die unter dem Kapitel 8.2 bisher vermischten/wechselnden Themen „Entwässerung (Abwas-
serbeseitigung)“ und „Trinkwasser-/Löschwasserversorgung“ jeweils zusammenzufassen und in dem Kapitel ein-
deutiger und getrennt voneinander zu behandeln. 
 
Die Information wird in die Begründung aufgenommen und der Anregung zur Überarbeitung 
des Kapitels gefolgt.  
 
Hinsichtlich der im Geltungsbereich verlaufenden Oberflächengewässer wird empfohlen in der Planzeichnung zum 
Bebauungsplan die nachrichtliche Darstellung des gesetzlichen Gewässerrandstreifens gemäß § 23 HWG (zu § 38 
WHG) zu ergänzen. Auf die hiermit verbundenen wasserrechtlichen Vorschriften (WHG, HWG) und die gege-
benenfalls daraus für das Plangebiet resultierenden Ver- bzw. Gebote wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Gemäß § 23 Abs. 2 HWG gilt das Verbot zur Errichtung oder 
wesentlichen Änderung von baulichen und sonstigen Anlagen nicht, soweit das Grundstück im 
Innenbereich liegt und im Bereich des Gewässerrandstreifens bereits am 5. Juni 2018 rechtmäßig 
bebaut ist. Da sich die offenliegenden Gewässerabschnitte lediglich in Bereichen befinden, die 
bereits rechtmäßig bebaut sind bzw. in denen eine bauliche Nutzung ohnehin nicht zulässig ist, 
erfolgt die Aufnahme eines Gewässerrandstreifens in die Plankarte nicht.  
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  2 
Einsender:  BUND OV Königstein-Glashütten 
Schreiben vom: 01.08.2021 
 
Behandlung: 
 
Der BUND OV Königstein-Glashütten erlaubt sich zunächst Anmerkungen zur Abwägung zu geben. 
 
Grundsätzlich ist es nicht üblich, dass zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses noch einmal 
Stellung bezogen wird, da sich diese Gelegenheit sonst unendlich bieten würde. Die Abwägung 
ist durch die Stadt Königstein beschlossen und somit wird daran festgehalten. Die Anmerkungen 
werden im Folgenden trotzdem noch einmal behandelt und fließen im Zuge der erneuten Beteili-
gung gegebenenfalls mit ein. 
 
Albedo bzw. Dacheindeckungen 
Der Grund für die Ablehnung einer Festsetzung zur Albedo wird von dem BUND nicht nachvollzogen. Eine 
Überprüfung durch die Bauaufsicht und der Kauf eines Albedometer durch die Stadt wird für möglich gehalten. 
Helle Dächer und Fassaden seien für das Stadtinnenklima von großer Bedeutung, so dass ein Wert festgesetzt 
werden müsse. Es wird darum gebeten eine passende Festsetzung aufzunehmen, damit neue Dächer nicht auch 
dunkel seien. 
 
An der Abwägung wird festgehalten und weiterhin kein Albedo Wert im Bebauungsplan festge-
legt. Allerdings wird die Festsetzung zur Dachgestaltung so geändert, dass nur Dachziegel in hel-
len Farben zulässig sind. 
 
Ladeinfrastruktur 
Entgegen der Abwägung fehle der folgende Passus in den Festsetzungen und es wird gebeten dieses aufzunehmen: 
„Um die Nutzung von E-Autos zu erleichtern, soll eine passende Ladeinfrastruktur, ausreichend für Ladepunkte 
mit bis zu 11 kW, für jeden Stellplatz bei Neubauten mitgeplant werden. Im Übrigen wird auf das Gebäu-
deenergiegesetz verwiesen.“ 
Anmerkung: Mit Wirkung zum 01. November 2020 wurde das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) mit der 
Energiesparverordnung (EnEV) und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zum Gebäudee-
neriegesetz (GEG) zusammengefasst. 
 
Der genannte Passus ist bereits unter D) 10. in den Unterlagen enthalten gewesen. Die Anmer-
kung zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird aufgenommen. 
 
Textfestsetzungen 
Im Folgenden macht der BUND weitere Vorschläge, die in die Festsetzungen aufgenommen werden sollen. 
 
A 2.2 Überschreitung der Baugrenzen 
Es wird gefragt warum für die Gastronomie auf der anderen Straßenseite nicht die gleiche Regelung getroffen wird. 
Außerdem wird angemerkt, dass durch diese Regelung die unbegrünte Fläche in der Straße ansteigt. Es wird daher 
gefordert einen Passus aufzunehmen, der beim Anlegen einer Terrasse auch anteilsmäßig die Pflanzung von Sträu-
chern, einer Hecke oder von Bäumen vorsieht.  
 
Der Anregung wird gefolgt und die Regelung für die Überschreitung der Baugrenze zur Förde-
rung der Gastronomie auch auf die andere Straßenseite der Limburger Straße erweitert. 
 
Eine verpflichtende Begrünung für die Terrassen der Gastronomiebetriebe, die die Überschrei-
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tung der Baugrenze in Anspruch nehmen, wird nicht festgelegt. Die Überschreitung der Bau-
grenze durch Terrassen wird nur für wenige Gebäude entlang der Limburger Straße mit Gastro-
nomiebetrieb eingeräumt. Zudem sorgt die Festsetzung zur Gestaltung der Grundstücksfreiflä-
chen für eine ausreichende Durchgrünung des Plangebietes. Es wird daher als nicht erforderlich 
gesehen eine weitere Festsetzung zu treffen und für die Gastronomie, die gefördert werden soll, 
weitere Auflagen zu schaffen. Letztlich liegt es auch im Interesse der Gastronomen ihren Außen-
bereich für die Gäste zu begrünen und somit attraktiv zu gestalten.  
 
A 7 Erhalt von Bäumen und Sträuchern 
Es wird darum gebeten die Festsetzung so zu ergänzen, dass Bäume und Sträucher bei Abgang gemäß der Baum-
schutzsatzung nach zu pflanzen sind. Der Abgang eines Baumes oder Strauches sei der Stadt anzuzeigen. Damit 
soll verhindert werden, dass ein störender Baum gefällt und nachgepflanzt wird, während die Stadt hier als Aus-
gleich vielleicht einen größeren Baum gefordert hätte. 
 
Den Anregungen wird dahingehend gefolgt, dass in den Festsetzungen auf die Baumschutzsat-
zung der Stadt Königstein hingewiesen wird. 
 
B 1 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 
Es wird angemerkt, dass ein Steingarten ein dicht mit Stauden bepflanzter Garten sei, in dem einzelne Stei-
ne/Findlinge als Dekorationselement vorhanden seien. Diese Gärten seien unerwünscht. Was hier allerdings ge-
meint sei, seien Schottergärten. Es wird daher gefordert „Steingärten“ in „Schottergärten“ abzuändern. 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Bezeichnung geändert.  
 
B 3 Stützmauern 
Stützmauern mit einer Ansichtsfläche von mehr als 20 m² seien zu begrünen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
D 9 Lichtemission 
Bei der Lichtverschmutzung würde nicht nur die Wellenlänge eine Rolle spielen, sondern auch insbesondere die 
Helligkeit. Es wird daher darum gebeten, dass folgender Passus, der sich so bereits in anderen Bebauungsplänen 
der Stadt Königstein finde, aufzunehmen: 
 
„Zur Objektbeleuchtung sind nur UV-arme bzw. Lichtquellen mit möglichst langer Wellenlänge zulässig. Die 
Objektbeleuchtung ist in der Kernnacht von 23 Uhr bis 4 Uhr abzuschalten. 
 
1. Immissionsrichtwerte 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke F in der Fensterebene von Wohnungen bzw. bei 
Balkonen oder Terrassen, auf den Begrenzungsflächen für die Wohnnutzung, hervorgerufen von Beleuchtungsanla-
gen während der Dunkelstunden, ausgenommen öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen. 
 

Immissionsort (Einwirkungsort) 
Gebietsart nach § BauNVO [2] 

Mittlere Beleuchtungsstärke F in lx 

6 Uhr bis 22 Uhr 22 Uhr bis 6 Uhr 

Allgemeines Wohngebiet (§4) 3 1 

Tabelle 1 bezieht sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd weißes Licht, das mehrmals in der Wo-
che jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist. 
 
2. Bei der Festlegung des Leuchtenstandortes ist darauf zu achten, dass die Nachbarschaft möglichst wenig von 
Lichtimmissionen betroffen wird. Die evtl. Beeinträchtigung der Nahbarschaft ist abhängig von Ort, Neigung und 
Höhe der Leuchte. Oftmals sind mehrere räumlich verteilte Leuchten aus Sicht des Nachbarschutzes günstiger als 
wenige zentrale.  
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3. Beleuchtungen sollten nur nach unten und max. 80° schräg zur Seite strahlen. Sie sollten möglichst niedrig 
angebracht sein, so dass z.B. nur der zu beleuchtende Fußweg hell wird.  
 
4. Direkte Blickverbindung zur Leuchte sollte vermieden werden. Ist dies nicht möglich, sind zum Schutz der 
Nachbarschaft Blenden vorzusehen.  
 
5. Es sind Bewegungsmelder grundsätzlich ständigem Licht vorzuziehen.  
 
6. Indirekte Beleuchtungssysteme bei der Außenbeleuchtung wie Wandfluter oder Metallspiegel sind zu vermei-
den.“ 
 
Der Einleitungspassus war bereits im Hinweis D) 9. zum Thema Lichtemissionen enthalten. Die 
Ausführungen zu den Immissionsrichtwerten werden im Hinweis ergänzt. Allerdings handelt es 
sich im vorliegenden Fall hauptsächlich um ein Mischgebiet und ein Urbanes Gebiet - die Tabelle 
wird daher entsprechend angepasst. 
 
D 17 Ausschluss von Heizöl 
Es wird darum gebeten, dass auch andere CO2- produzierende Brennstoffe (Holz, Pellets) nicht erwünscht sind. 
Es sei davon auszugehen, dass auch diese in einigen Jahren verboten werden müssen. Es sei dann sogar ein 
Zwangsumbau denkbar.  
Um keine unbilligen Härten zu verursachen, könnten auch andere Brennstoffe zugelassen werden, wenn es nicht 
anders geht. Das sollte der Bauherr dann aber extra beantragen müssen. Königstein als Klimakommune habe sich 
verpflichtet alles zu tun, um die Erderwärmung zu begrenzen. Ein Verbot von klimaschädlichen Brennstoffen 
wäre da nur folgerichtig.  
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Pelletheizung zählt zu den Biomasseheizungen, die sich 
aus erneuerbaren Energien speist. Um diese Art der Wärmeproduktion zu unterstützen stehen 
derzeit sogar Zuschüsse vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sowie ein Förder-
kredit von der KfW zur Verfügung, alternativ lassen sich die Ausgaben steuermindern anrechnen 
(Steuerbonus). Auch beim Holz handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff. Ein Aus-
schluss dieser Wärmesysteme insbesondere als Vorgriff auf ein eventuelles Verbot dieser Heizsys-
tem im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans wird daher als nicht sinnvoll erachtet.  
 
PV Photovoltaikanlagen 
Der BUND macht einen Vorschlag zur solaren Baupflicht, der von der Klimaschutz- und Energieagentur Nie-
dersachsen. Es wird daher folgender abgeänderter Passus vorgeschlagen:  
„Photovoltaik nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB (Solarfestsetzung): 
1. Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und bauli-
chen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur 
Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 
 
2. Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu 
realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.“ 
 
Der BUND ergänzt eine Begründung für die Pflicht zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie und weitere 
Ausführungen zur nutzbaren Dachfläche mit Beispielen. Nicht nutzbare Dachflächen wären z.B. ungünstig aus-
gerichtete und geneigte Teile der Dachflächen nach Norden (Ostnordost bis Westnordwest) oder erheblich beschatte-
te Teile der Dachflächen oder von anderen Dachnutzungen wie Dachfenster, Gauben etc. belegte Teile des Daches.  
Auch wird eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen und das Energiefachrecht beachtet.  
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Es werden keine über die gesetzlich normierten Vorgaben 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hinausgehenden Festsetzungen getroffen.  
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  3 
Einsender:  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom: 25.06.2021 
 
Behandlung: 
 
Die Telekom hat keine Einwände gegen die Änderung des Bebauungsplanes, meldet aber ihre Betroffenheit an. Im 
Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus einem beigereichten Lageplan ersichtlich 
werden soll.  
Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet telekommunikationstechnisch ausgebaut ist. Änderungen der 
öffentlich gewidmeten Wegeflächen (und damit Folgepflicht nach TKG) wurde nicht festgestellt. Änderungen oder 
Erweiterungen am Telekommunikationsnetz der Telekom erfolgen auftragsbezogen. Sind dabei Tiefbauarbeiten 
erforderlich, dann erfolgen diese in Abstimmung mit der Stadt Königstein. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der Baugenehmigung und 
Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Da der Bebauungsplan vornehmlich den Bestand si-
chert und nur wenige neue Baufenster ermöglicht werden, wird aktuell kein Handlungsbedarf 
gesehen. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  4 
Einsender:  Hochtaunuskreis-Der Kreisausschuss Fachbereich Umwelt, Naturschutz 

und Bauleitplanung 
Schreiben vom: 23.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, es wird aber um Berück-
sichtigung der folgenden Hinweise, Anregungen und Empfehlungen gebeten.  
 
Das Naturdenkmal (hier Mammutbaum) ist gem. § 28 BNatSchG ein geschützter Teil von Natur und Land-
schaft und hätte im Kapitel 4.5 der Begründung (vgl. S. 6) aufgeführt werden müssen. Dies sollte redaktionell noch 
ergänzt werden.  
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung ergänzt. 
 
 
Fachbereich Bauaufsicht (Denkmalschutz) 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich in der Begründung auf S. 7 unter Punkt 4.7 Denkmalschutz und Denk-
malpflege ein Fehler eingeschlichen hat: Die Apotheke steht an der Herzog-Adolph-Straße 1a und nicht an der 
Limburger Straße. Es wird darum gebeten den Satz entsprechend zu korrigieren. 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung geändert. 
 
Fachbereich Wasser- und Bodenschutz 
Der Fachbereich Wasser- und Bodenschutz weist darauf hin, dass gemäß § 23 HWG der Gewässerrandstreifen 
im Innenbereich im Sinne der §§ 30 und 34 des Baugesetzbuches fünf Meter breit ist. Nach § 23 Absatz 2 Satz 
1 Nr. 3 ist eine Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen oder sonstigen Anlagen, soweit nicht stand-
ortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich, innerhalb des Gewässerrandstreifens verboten. 
§ 23 Abs 2 Satz 2 HWG regelt den Bestandsschutz und schützt ausschließlich die am 05.06.2018 rechtmäßig 
bestehenden baulichen Anlagen im Innenbereich. Änderungen, die mit einer Flächen- oder Volumenvergrößerung 
verbunden sind, fallen daher unter die Verbotsregelung. Daher wird empfohlen einen Gewässerrandstreifen im 
Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Wie vom Stellungnehmer bereits formuliert, gilt gemäß § 23 
Abs. 2 HWG das Verbot zur Errichtung oder wesentlichen Änderung von baulichen und sonsti-
gen Anlagen nicht, soweit das Grundstück im Innenbereich liegt und im Bereich des Gewässer-
randstreifens bereits am 5. Juni 2018 rechtmäßig bebaut ist. Da sich die offenliegenden Gewäs-
serabschnitte lediglich in Bereichen befinden, die bereits rechtmäßig bebaut sind bzw. in denen 
eine bauliche Nutzung ohnehin nicht zulässig ist, erfolgt die Aufnahme eines Gewässerrandstrei-
fens in die Plankarte nicht.  
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  5 
Einsender:   Stadt Königstein im Taunus, Fachdienst Grünplanung/ Umwelt  
Schreiben vom: 15.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Bei der Auswahlliste der Bäume, Sträucher und Fassadenbegrünung zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 
wird um die Entfernung des Wortes ortstypische (Laubgehölze) gebeten. Stattdessen soll folgender Satz aufgenom-
men werden: „Eine fachgerechte Ergänzung der Pflanzenauswahl mit standortgerechten und heimischen Laubge-
hölzen ist zulässig.“ 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Unterlagen geändert. 
 
Zum Thema Lichtemissionen wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung nicht unter C) 9. Hinweise aufzufüh-
ren sei, sondern als Festsetzung nach § 9 Abs. 1a und Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 44 BNatSchG: 
„Flächen und Maßnahmen zum Artenschutz 
Für die Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insektenarten und lichtempfindlicher Fledermäuse sind 
zur Objektbeleuchtung nur UV-arme Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 1700 bis 2400 Kelvin, max. 
3000 Kelvin zulässig. Auf einen geringen Blaulichtanteil im Farbspektrum ist zu achten.  
 
Die Leuchten für die Außenbeleuchtung sind mit optimierter Lichtlenkung nur abstrahlend unterhalb der Hori-
zontalen und in voll abgeschirmter Ausführung zu verwenden. 
 
Ferner sind Dunkelräume zu erhalten, insbesondere im Übergangsbereich von Bebauung zu Grünflächen (Hubert-
Faßbender-Anlage, Alten Friedhof der Katholischen Kirche St. Marien). Die Objektbeleuchtung ist in der Kern-
nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr abzuschalten.“ 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die fehlenden Passagen im Hinweis D) 9. ergänzt 
werden. Eine grundsätzliche Festsetzung gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB wird jedoch nicht als ziel-
führend bzw. begründet eingeschätzt, da kein artenschutzrechtlicher Nachweis von möglichen 
schädlichen Umweltauswirkungen (z.B. Störwirkung von Tieren) erbracht wurde. Zudem werden 
zukünftig unter § 41a „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Be-
leuchtungen“ mit der Änderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. I S. 3908) 
im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Regelungen zu Lichtimmissionen getroffen. Dieses 
Bundesgesetz ist auf Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher An-
lagen sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlagen anzuwenden, sodass im Bebau-
ungsplan keine weitergehenden eigenen Regelungen getroffen werden müssen.  
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  6 
Einsender:  Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. III-Dez. 31.2-Regionale Siedlungs- 

und Bauleitplanung, Bauwesen 
Schreiben vom: 25.06.2021 
 
Behandlung: 
 
Aus Sicht der Regionalplanung bestehen weiterhin keine Bedenken. Eine Zuständigkeit der Oberen Natur-
schutzbehörde ist nicht gegeben. 
 
Abteilung Umwelt Wiesbaden-Bodenschutz 
Die Anmerkungen aus der vorherigen Stellungnahme wurden übernommen. Eine erneute Überprüfung der hessi-
schen Altflächendatei (Datenbank ALKIS) ergab noch folgenden Datenbankeintrag im Gebiet des Bebauungs-
planes, der in der vorherigen Stellungnahme fehlte: 
 

Nr.  ALTIS Nr.  Straße WZ-Klasse 

11 434.005.020-000.175 Limburger Straße 30 2, Anfangsverdacht nicht bestätigt 

 
Hieraus ergeben sich keine zusätzlichen Anforderungen. Ansonsten gibt es keine weiteren Anmerkungen. 
 
Der Datenbankeintrag wird ebenso in die Planunterlagen übernommen.  
 
Kampfmittelräumdienst 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Kampfmittelräumdienst vom Regierungspräsidium Darmstadt nicht beteiligt 
wurde, weil kein begründeter Verdacht vorlag oder durch die Stadt Königstein gemeldet wurde.  
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt- Kampfmittelräumdienst wurde separat beteiligt. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  7 
Einsender:   Regionalverband FrankfurtRheinMain  
Schreiben vom: 05.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Vom Regionalverband FrankfurtRheinMain bestehen bezüglich der erneut vorgelegten Planung mit Überarbeitung 
der Baufenster keine Bedenken. Die Festsetzung von neuen Baufeldern zur Nachverdichtung im Innenbereich wird 
begrüßt.  
Es wird, sobald der Bebauungsplan rechtswirksam geworden ist, um Übersendung einer Mehrausfertigung in der 
bekannt gemachten Fassung zusammen mit einer Kopie der ortsüblichen Bekanntmachung gebeten, damit gem. § 
13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der RPS/RegFNP 2010 angepasst werden kann.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist von der Stadt Königstein zu berücksichtigen, 
sobald der Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  8 
Einsender:  Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Schreiben vom: 16.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Nach Durchsicht der Planunterlagen wird angeregt, dass die Bushaltestellen Theresenstraße und Stadtmitte barrie-
refrei ausgebaut werden.  
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, kann und wird aber nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes werden. 
 
Außerdem wird angeregt, dass die Limburger Straße, die eine Einbahnstraße ist, für den Fahrradverkehr in beide 
Richtungen freigegeben wird. Hierdurch könne die Erreichbarkeit mit der Nahmobilität der Altstadt sowie der 
zentralen Haltestelle Stadtmitte deutlich verbessert werden. 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Sie kann aber als verkehrsrechtliche Anmerkung 
nicht im Rahmen des Bebauungsplanes bearbeitet werden und ist von den entsprechenden Be-
hörden auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
Abwägung Nr.:  9 
Einsender:  Stadtwerke Königstein 
Schreiben vom: 08.07.2021 
 
Behandlung: 
 
Die Stadtwerke Königstein verweisen auf Ihre Stellungnahme vom 12.08.2020. 
 

Wasserversorgung 
Deckung des Wasserbedarfes 
Die Trinkwasserversorgung im Planungsgebiet ist ausreichend gesichert. Die öffentlichen Wasserleitungen in der 
Limburger Straße und in der Elisabethenstraße wurden 1997 bzw. 2021 erneuert. 
Das Gebiet liegt in der Hochzone (HZ) Königstein und wird über die Hochbehälter HB Tillmann (Wasser-
spiegel zwischen 440,20 und 446,20 müNN) und HB Billtal (Wasserspiegel zwischen 443,20 und 446,20 
müNN), sowie über einen Zwischenbehälter in der AFB Speckwiese versorgt. Die Hochbehälter werden über 
die Aufbereitungsanlagen durch verschiedene Wassergewinnungsanlagen befüllt. Bei Mehrbedarf besteht im HB 
Tillmann eine Einspeisemöglichkeit für Fremdbezug durch den WBV Taunus. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  
 
Betriebliche Anlagen und Sicherstellung der Wasserqualität 
Die Rohwässer der Wassergewinnungsanlagen werden über die Aufbereitungsanlagen AFB Falkenstein-Neu, 
AFB Billtal und AFB Speckwiese entsäuert. 
Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  
 
Versorgungsdruck 
Das Plangebiet befindet sich im Versorgungsbereich Hochzone Königstein. 
Der Versorgungsdruck (statische Ruhedruck) liegt zwischen 7,5 und 9 bar. 
Gemäß DVGW Arbeitsblatt W 403 sind vom Versorger mindestens 2 bar + 0,5 bar je Geschoss über EG 
bereitzustellen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  
 
Löschwasserversorgung 
Gemäß vorliegendem Hydrantenplan der Stadtwerke stehen im Versorgungsgebiet mindestens 96 m³/h 
(=1.600 l/min), teilweise bis zu 192 m³/h (=3.200 l/min) für die Löschwasserversorgung zur Verfügung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  
 
Entwässerung/Abwasserbeseitigung 
Äußere Erschließung 
Die anfallenden Abwässer werden über die Mischwasserkanäle in der Limburger Straße, Georg-Pingler-Straße 
und Elisabethenstraße weiter über die öffentlichen Entwässerungsanlagen der Stadtwerke (Klosterstraße, The-
resenstraße, Herzog-Adolph-Straße etc.) zu den Anlagen des Abwasserverbandes Main-Taunus und von den 
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dort in die Kläranlage in Frankfurt-Sindlingen geleitet.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  
 
Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 
Die Kanäle im Planungsgebiet sind ausreichend dimensioniert, wobei in der Georg-Pingler-Straße eine Sanie-
rung- spätestens bei Erneuerung der Straße durch den FD 65- ansteht. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Information in die Begründung auf-
genommen. Änderungen an der Planung entstehen dadurch nicht.  

 
 
An der Abwägung wird festgehalten, da alle von den Stadtwerken Königstein getroffenen An-
merkungen zur Information bereits in die Begründung aufgenommen wurden.  
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